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ERFASSUNG & BEWERTUNG VON ARTEN DER VS-RL IN BAYERN 
 
 
 
 

Raufußkauz 

Aegolius funereus    - Entwurf –   Stand: Januar 2009 

 

 
Erhebungsumfang Ersterfassung 

 
Die Bestandserfassung findet in Abhängigkeit von der Größe des SPAs, auf der Gesamtfläche 
des potenziellen Habitats oder in Stichprobenflächen auf mind. 10 bis 30% der Fläche (Zufalls-
verteilung im 400 ha Gitternetzraster) statt.  
Die Tagesleistung der kartierbaren Fläche beträgt 800 ha. 
 
Die Ersterfassung erfolgt durch eine punktgenaue Revierkartierung unter Zuhilfenahme einer 
Klangattrappe (Brutverdacht oder Brutnachweis entsprechend EOAC-Kriterien, siehe S.110 
Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands).  
 
Methodik der Populationserfassung 
 
Revierkartierung 
Das Gebiet bzw. die Stichprobenflächen werden systematisch über Forstwege, Rückegassen 
etc. begangen (ideal ist ein Abstand von 1000 m zwischen den Begangslinien). Bei Einsatz der 
Klangattrappe (s.u.) wird alle 1 km ein Stopp eingelegt (Hörweite= 500 m), um die Attrappe ab-
zuspielen. Bei einer Stichprobenfläche von 800 ha muss man gut 2,5 h einrechnen. 
Die Art wird in drei Begängen von Sonnenuntergang (besser erst in der Dunkelheit) bis 3 h 
nach Sonnenuntergang von Ende Februar bis Mitte April (Reviergesang) bei windstillem und 
regenfreiem Wetter kartiert. Gegebenenfalls kann ein weiterer Begang Ende Mai bis Mitte Juni 
für bettelrufende Jungvögel durchgeführt werden. Vermerkt werden sollten insbesondere Re-
viergesang bzw. bettelrufende Jungvögel. Alle optischen oder akustischen Wahrnehmungen 
werden punktgenau unter Verwendung standardisierter Symbole in die Tageskarte eingetragen 
(zur Methodik siehe Südbeck et al. 2005). Die kartierte Fläche mit Begangslinien und Verhör-
punkten muss dokumentiert werden. 
 
Zwischen den Begängen sollen zwei Wochen liegen. 
 
Einsatz der Klangattrappe 
Der Raufußkauz reagiert gut auf die Klangattrappe. Der Gesang wird 30 sek. lang abgespielt 
und dann 2 min. auf eine Reaktion gewartet. Das Verfahren kann noch zweimal wiederholt 
werden (Zeitaufwand 7,5 min.). Bei Reaktion durch den Kauz muss die Benutzung der Klangat-
trappe sofort abgebrochen werden. Der Klangattrappeneinsatz ist in schlechten Mäusejahren 
bei niedriger Populationsdichte und niedriger Rufaktivität Voraussetzung für die Kartierung des 
Raufußkauzes. In sehr guten Mäusejahren kann der Einsatz aufgrund der örtlich hohen Rufer-
dichte von Nachteil sein (siehe auch mögliche Probleme bei der Erfassung unten). 
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Höhlenbaumkontrolle 
Falls im Rahmen der Schwarzspechtkartierung (siehe dort) eine Höhlenbaumkontrolle durch-
geführt wird, kann gleichzeitig eine Kartierung der von Raufußkäuzen belegten Höhlen stattfin-
den. Die Art reagiert sehr gut auf Kratzgeräusche am Stamm. Diese führen im Normalfall dazu, 
dass der Vogel in der Höhle aus dem Eingang herausschaut. 
 
Zusatzinformation 
Im Herbst (September/Oktober) vor der eigentlichen Frühjahrskartierung können mögliche Vor-
kommen überprüft werden (in dieser Zeit – neben der Frühjahrsbalz – Schwerpunkt der territo-
rialen Aktivität).  
 
Sobald ein Brutrevier bestätigt ist sollte aus Artenschutzgründen auf einen weiteren Einsatz der 
Klangattrappe im Revierbereich verzichtet werden (s.u.). 
 
Mögliche Probleme bei der Erfassung 
Der Raufußkauz ist eine nomadische Art und mäuseabhängig großen Bestandsschwankungen 
unterworfen. Singende Männchen können nur 40-250 m entfernt voneinander sein, dann sind 
bis zu 6 Sänger von einem Standort aus zu hören; andererseits können verschiedene Sing-
plätze desselben Männchens bis zu 1 km voneinander entfernt liegen, daher auf gleichzeitige 
Sänger achten. 
Unverpaarte Männchen singen bis Juni und oft am Tage. 
 
Klangattrappeneinsatz ist nicht unproblematisch: 
zu lautes Abspielen kann den Revierinhaber vertreiben 
der Raufußkauz reagiert sehr unstet auf Klangattrappe 
antwortende Männchen können dem Waldkauz zum Opfer fallen 
 
Der Einsatz einer Klangattrappe muss von der Höheren Naturschutzbehörde artenschutzrech-
tlich genehmigt werden. 
 
Zusammenfassende Auswertung der 3 Begänge 
 
� Ziel der Kartiermethode ist die Ermittlung der Anzahl der Reviere auf der begangenen Flä-
che. Die Aktivitätsdichte als Rohwert dient als zusätzlicher Vergleichswert für spätere Bewer-
tungen. 
 
Wertungsgrenzen und Erfassungszeitraum 

 
 

Februar März April Mai Juni Juli August 
A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E 

  1.  2.  3.     4.          

Revierfeststellung (Brutverdacht bzw. -nachweis) 
Brutverdacht liegt vor bei:  
- zweimaliger Feststellung von Reviergesang im Abstand von mind. 7 Tagen, eine davon 

Ende Februar bis Mitte Juni oder 
- einmaliger Feststellung von Reviergesang und eine weitere Feststellung eines Altvogels im 

Abstand von mind. 7 Tagen, eine davon Ende Februar bis Mitte Juni oder 
- einmaliger Feststellung von Männchen und Weibchen 
Ein Brutnachweis liegt insbesondere vor bei: 
- der Feststellung bettelrufender Ästlinge (bis Anfang August) 
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- Futterübergabe im Mai/Juni

Die Aktivitätsdichte wird für jede Probefläche und für jeden Begang extra ermittelt (Grundlage 
ist also die kartierte Fläche eines Tages) Dazu wird die Anzahl der Feststellungen des Be-
gangs durch die Probeflächengröße (in ha) geteilt. Aus allen Begängen wird der Begang mit 
der höchsten Dichte herangezogen – dieser ist die Aktivitätsdichte des Raufußkauzes im 
jeweiligen SPA.  

Die Siedlungsdichte (Summe der Reviere/Bezugsfläche) ist gleich der Summe der Brutver-
dachte und Brutnachweise je Bezugsfläche. Bezugsfläche für die Berechnung der Siedlungs-
dichte ist die Gesamtheit der kartierten Flächen im SPA. 

Erfassung wichtiger Habitatstrukturen bei der Ersterfassung 

Zur Beurteilung der Habitatqualität werden folgende Parameter gutachtlich eingewertet: 

• Höhlenangebot (v. a. Schwarzspechthöhlen und Großhöhlenkästen) zur Brut und als Nah-
rungsdepot (wichtigster Parameter): dazu werden potenzielle Bruthabitate (siehe dort) auf 5
– 10 % ihrer Fläche in Transekten begangen. Die Erfassung der Höhlen erfolgt in 20 m brei-
ten Transekten.

• Potenzielle Bruthabitate: Altbaumbestände ab 100 Jahren (= vom Schwarzspecht zum Höh-
lenbau bevorzugt); Erfassung ab 1ha; Altbauminseln (ab 100 Jahren) ab 0,25 ha; Einzel-
baum mit Schwarzspechthöhle als Punkt

• Ausprägung deckungsreicher Tageseinstände (v.a. Nadelholz: Neben- und Unterstand, Di-
ckungen, Stangenhölzer in Bruthöhlennähe)

• Ausprägung offener Bereiche für die Jagd (Lichtungen, Waldwiesen, Schneisen etc.).

Bewertungseinheit 

Bewertungseinheit ist der Altholzbestand (ab 100 Jahren bzw. jünger, wenn Schwarzspech-
thöhlen vorhanden) ab 1ha Größe. Einzelbäume oder Altholzinseln mit Schwarzspechthöhlen 
sind im Rahmen der Kartierarbeiten möglichst ebenso zu erfassen. 

Bewertung des Erhaltungszustands bei Ersterfassung 

Populationsbewertung 
Bewertung der Po-

pulation 
A (sehr gut) B (gut) C (mittel bis schlecht) 

Aktivitätsdichte * * * 
Siedlungsdichte 
[Rev. / 1000 ha] 

≥ 4 0,5-4 < 0,5 

**Bestandestrend 
Bezugsgröße ist die Aktivi-
tätsdichte der letzten Auf-

nahmen 

deutlich zunehmend 
oder gleich bleibend 
bei überdurchschnitt-
lichen Dichtewerten 

> 130 %

gleich bleibend oder 
gering schwankend 

70-130 %

deutlich abnehmend 

< 70 % 

* bisher keine verlässlichen Daten: kann erst ab der zweiten Wiederholungsaufnahme beurteilt werden.
**Ausnahmen für Unterschreitung der Schwellenwerte für den Bestandestrend ohne dass der Zustand automatisch als
ungünstig bezeichnet wird: Siedlungsdichte im Gebiet ist immer noch überdurchschnittlich und anthropogen bedingte
Rückgangsursachen sind behoben oder werden in Kürze behoben.
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Habitatbewertung 

Bewertung der Ha-

bitatqualität 
A (sehr gut) B (gut) C (mittel bis schlecht) 

Strukturelle Ausstattung 

Höhlenangebot (auf 
Transekt) im poten-
ziellen Bruthabitat 

> 1 Schwarzspech-
thöhle / 10 ha  

 
(mehrere Schwarzspech-
thöhlen in einem Höhlen-

baum/Höhlenzentrum 
(=Höhlenbäume im Um-
kreis von 30 m) werden 

als 1 Höhle gezählt) 

0,1 bis 1 Schwarz-
spechthöhle/ 10 ha 

 
(mehrere Schwarzspech-
thöhlen in einem Höhlen-

baum/Höhlenzentrum 
(=Höhlenbäume im Um-
kreis von 30 m) werden 

als 1 Höhle gezählt) 

< 0,1 Schwarzspechthöh-
len/ 10 ha 

 
(mehrere Schwarzspechthöhlen 

in einem Höhlen-
baum/Höhlenzentrum 

(=Höhlenbäume im Umkreis von 
30 m) werden als 1 Höhle ge-

zählt) 

Deckungsschutz im 
potenziellen Brutha-
bitat (Altbestände ab 

100 Jahren) 

Mehrschichtige Be-
standsteile oder Fich-
tenanteile auf > 30 % 
des potenziellen Bru-

thabitates 

Mehrschichtige Be-
standsteile oder Fich-
tenanteile auf > 10 - 
30 % des potenziel-

len Bruthabitates 

Mehrschichtige Bestands-
teile oder Fichtenanteile auf 

< 10 % des potenziellen 
Bruthabitates 

Größe und Kohärenz der potenziell besiedelbaren Fläche im SPA 

Anteil Altbaumbe-
stände 

Altbaumbestände (≥ 
100 Jahre) auf > 30 
% der Probefläche 

vorhanden 

Altbaumbestände (≥ 
100 Jahre) auf 10 bis 
30 % der Probefläche 

vorhanden 

Altbaumbestände (≥ 100 
Jahre) auf < 10 % der Pro-

befläche vorhanden 

Trend der potenziell besiedelbaren Fläche 

 Habitaterweitung in etwa gleich blei-
bend 

deutlicher Lebensraumver-
lust 

 
Habitatbewertung 

Bewertung der Be-

einträchtigungen 
A (gering) B (mittel) C (stark) 

Anthropogene Be-
einträchtigungen 

(Störungen, Lebens-
raumveränderung) 

z.B. Entnahme des Ndh-
Zwischenstandes für 

Eichensaat, Entnahme 
von Höhlenbäumen u.a. 
durch Kahlschlag von 

Altholzbeständen, kurze 
Umtriebszeiten, Auffors-

tung von Windwurfflächen 
(Jagdflächen) 

nur in geringem Um-
fang; es ist keine  

Beeinträchtigung der 
Lebensraumqualität 
und des Brutbestan-

des erkennbar 
es ist 

vorhanden; langfristig 
ist jedoch keine er-

hebliche Beeinträch-
tigung  der Lebens-

raumqualität und des 
Brutbestandes er-

kennbar 

erheblich; eine deutliche 
Beeinträchtigung der Le-
bensraumqualität und des 
Brutbestandes ist erkenn-

bar 

Sonstige 
keine oder sehr ge-

ringe 
geringe mittlere bis starke 
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